
Typ 
VfGH Erkenntnis 

Datum 
19961009  

Sammlungsnummer 
14638 

Geschäftszahl 
B1775/95,B1776/95,B1777/95 

Index 
41    Innere Angelegenheiten 
41/02 Staatsbürgerschaft, Paß- und Melderecht, Fremdenrecht 

Norm  
AufenthaltsG §5 Abs1;  
AufenthaltsG §5 Abs2;  
BVG-Rassendiskriminierung ArtI Abs1;  

Leitsatz 
Verletzung der Beschwerdeführer im Recht auf Gleichbehandlung von 
Fremden untereinander durch die Versagung der Verlängerung ihrer 
Aufenthaltsbewilligungen mangels gesicherten Lebensunterhalts sowie 
mangels Bestätigung der Unbedenklichkeit der angestrebten 
Beschäftigung durch das Arbeitsmarktservice; Hinweis auf die 
Vorjudikatur zur Verpflichtung zur eigenständigen Überprüfung der 
Feststellungen des Arbeitsmarktservice und zur ausreichenden 
Bescheidbegründung 
 

Spruch 
   Die Beschwerdeführer sind durch den jeweils angefochtenen 
Bescheid in dem durch das Bundesverfassungsgesetz BGBl. 390/1973 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichbehandlung 
von Fremden untereinander verletzt worden. 
 
   Die Bescheide werden aufgehoben. 
 
   Der Bund (Bundesminister für Inneres) ist schuldig, den 
Beschwerdeführern zuhanden ihres Beschwerdevertreters die mit 
20.700 S bestimmten Prozeßkosten binnen 14 Tagen bei sonstiger 
Exekution zu ersetzen. 
 

Begründung 
Entscheidungsgründe: 
 
I. 1. Der Bundesminister für Inneres versagte mit den im 
Instanzenzug ergangenen angefochtenen Bescheiden dem 
Erstbeschwerdeführer und der Zweitbeschwerdeführerin, Ehegatten 
jugoslawischer Staatsangehörigkeit, gemäß §5 Abs1 und 2 
AufenthaltsG idF vor der Novelle BGBl. 351/1995 die Verlängerung 
ihrer Aufenthaltsbewilligungen. Die Bescheide wurden - im 
wesentlichen übereinstimmend - einerseits damit begründet, daß 
der Lebensunterhalt der - über kein eigenes Einkommen verfügenden 
- Beschwerdeführer nicht gesichert sei; andererseits bezog sich 
die Berufungsbehörde auf den Umstand, daß die 
Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice die 
Unbedenklichkeit der angestrebten Beschäftigung im Sinne des §5 
Abs2 AufG nicht bestätigte; daraus habe sich die gesetzliche 
Verpflichtung ergeben, den Antrag abzulehnen. 
 
   2. Weiters versagte der Bundesminister für Inneres der 
Drittbeschwerdeführerin, der 7-jährigen Tochter der 
beschwerdeführenden Ehegatten, gestützt auf §5 Abs1 iVm §4 
Abs4 AufG idF vor der Novelle BGBl. 351/1995 die Verlängerung 
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ihrer Aufenthaltsbewilligung unter Hinweis darauf, daß auch ihre 
Mutter über keine Aufenthaltsbewilligung in Österreich verfüge. 
 
II.                                 1. Der Beschwerdefall 
entspricht hinsichtlich der unter I.1. genannten angefochtenen 
Bescheide in allen entscheidungswesentlichen Belangen der 
Beschwerdesache B1390/95, weshalb sich der 
Verfassungsgerichtshof darauf beschränken kann, auf die 
Entscheidungsgründe seines in dieser Beschwerdesache (unter 
Bezugnahme auf das Erk. B1691/95 vom 30. November 1995) am 
5. Dezember 1995 gefällten Erkenntnisses hinzuweisen. Aus ihnen 
ergibt sich sinngemäß auch für den vorliegenden Beschwerdefall, 
daß der Erstbeschwerdeführer und die Zweitbeschwerdeführerin 
durch den jeweils angefochtenen Bescheid in dem durch das BVG 
BGBl. 390/1973 verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Gleichbehandlung von Fremden untereinander verletzt wurden und 
die Bescheide daher aufzuheben sind. 
 
   2. Der von der minderjährigen Drittbeschwerdeführerin 
bekämpfte Bescheid baut auf jenem - soeben aufgehobenen - 
Bescheid auf, mit dem ihrer Mutter die Aufenthaltsbewilligung 
versagt wurde. Damit entbehrt aber auch der an die 
Drittbeschwerdeführerin ergangene Bescheid einer gesetzlichen 
Grundlage; er verletzt die minderjährige Beschwerdeführerin in 
demselben verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht wie der 
zugrundeliegende Bescheid die Zweitbeschwerdeführerin (vgl. VfGH 
12.12.1994 B1839/94 ua.). 
 
   3. Die Kostenentscheidung stützt sich auf §88 VerfGG; im 
zugesprochenen Kostenbetrag ist ein Streitgenossenzuschlag in der 
Höhe von 2.250 S sowie Umsatzsteuer in der Höhe von 3.450 S 
enthalten. 
 
III.        Dieses Erkenntnis wurde gemäß 
§19 Abs4 Z2 VerfGG ohne vorangegangene mündliche Verhandlung 
gefällt. 
 

Schlagworte 
Aufenthaltsrecht, Rassendiskriminierung, VfGH / Aufhebung Wirkung 
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